
  28.04.2006 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2006 

Geschäftszahl 

2004/05/0322 

Rechtssatz 

Der EuGH verwies im Urteil vom 7. Juni 2005 in der Rechtssache C 17/03 (Urteil VEMW) auf die gemäß 
Artikel 24 Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 96/92 EG (EBRL) gegebene Möglichkeit, zur Abmilderung einiger 
Folgen der Liberalisierung unter bestimmten Umständen eine Übergangsregelung anzuwenden, wovon die 
Niederlande keinen Gebrauch gemacht haben (RdN 57 des Urteils; gleiches wurde zum geltend gemachten 
Grundsatz der Rechtssicherheit gesagt; RdN 74). Diese Regelungen über Verfahren, Kriterien und Grenzen 
verlören jedoch ihren Sinn, wenn es einem Mitgliedstaat erlaubt wäre, einseitig und ohne Beachtung dieses 
Verfahrens aufgrund von Erwägungen, wie sie eben nach Artikel 24 EBRL eine Ausnahmeregelung zu den 
Artikeln 7 Absatz 5 und 16 der Richtlinie rechtfertigen können, eine unterschiedliche Behandlung der 
Elektrizitätsimporteure zu praktizieren (RdN 61). Die durch 

Artikel 24 EBRL sichergestellte Gleichbehandlung der früheren nationalen Monopolisten könnte gefährdet sein, 
wenn zugelassen würde, dass jeder Mitgliedstaat außerhalb dieses Verfahrens und ohne Einhaltung der dort 
genannten Voraussetzungen seinem früheren Monopolisten Vorteile verschaffen könnte, um diesem die 
Erfüllung der vor der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes von ihm geschlossenen langfristigen Verträge zu 
garantieren. Dies liefe dem in der zwölften Begründungserwägung beschriebenen Ziel der Richtlinie zuwider, 
wonach der Netzzugang unabhängig von der geltenden Marktorganisation entsprechend dieser Richtlinie offen 
sein und in den Mitgliedstaaten zu gleichwertigen wirtschaftlichen Ergebnissen und damit zu einer direkt 
vergleichbaren Marktöffnung sowie einem direkt vergleichbaren Zugang zu den Elektrizitätsmärkten führen 
muss (RdN 63). 


